
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/3/28 6Ob550/84
(6Ob551/84)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1985

Norm

ABGB §649

Rechtssatz

Hat der Erblasser den Vermächtnisschuldner nicht bezeichnet, ist derjenige Erbe der Schuldner, der das Vermächtnis

unmittelbar erfüllen kann.

Entscheidungstexte

6 Ob 550/84

Entscheidungstext OGH 28.03.1985 6 Ob 550/84
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